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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1996

Norm

EheG §83

Rechtssatz

Der schuldlos geschiedene Ehegatte kann sein für die nacheheliche Vermögensaufteilung maßgebendes Wahlrecht

nicht dadurch zu Lasten des anderen Teils ausüben, daß er eine Aufteilungsvariante wählt, die nach den

wirtschaftlichen Verhältnissen beider Teile nicht finanzierbar ist.

Entscheidungstexte

1 Ob 2104/96k

Entscheidungstext OGH 25.06.1996 1 Ob 2104/96k

3 Ob 108/97x

Entscheidungstext OGH 27.01.1999 3 Ob 108/97x

Auch
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